
  

  KREISVERWALTUNG 

VW | AHRWEILER 

Kreisverwaltung Ahrweiler : Wilhelmstraße 24-30 - 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Herr 
Jonas Farwi Abteilung: 4.1 - Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss 

Auskunft: 

Telefon: 

Telefax: 

Zimmer: 

E-Mail:       
Ihr Schreiben vom Inr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) Datum 

W 330/20 01.02.2021 

Widerspruchssache: Jonas Farwig ./. Landkreis Ahrweiler 
wegen: Veterinärwesen 
hier: Ablehnung Herausgabe der Kontrollberichte zum Auskunftsersuchen 
nach dem Verbraucherinformationsgesetz 

Sehr geehrter Herr Farwig, 

die beigefügte Mehrausfertigung des Schriftstücks vom 27.01.2021 erhalten Sie zur gefälligen 

Kenntnisnahme und etwaigen Rückäußerungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Dienstgebäude: Wilhelmstraße 24 - 30 - Außenstelle Gesundheitsamt: Wilhelmstraße 59 - 53474 Bad Neuenahr-Ahmweiler - Telefon 02641 975-0 - Telefax 02641 975-456 

Sprechstunden: Montag - Mittwoch und Freitag 07:30 Uhr - 12:00 Uhr - Donnerstag 07:30 Uhr - 18:00 Uhr 

Konto der Kreiskasse: Kreissparkasse Ahrweiler - Konto 801076 (BLZ 577 513 10) - IBAN: DE97 5775 1310 0000 8010 76 - Swift-BIC: MALADES1AHR 

Weitere Informationen finden Sie unter: « Dienstleistungen: www.kreis-ahrweiler de = Datenschutz: www.kreis-ahrweiler/Datenschutz



    

Abt. 3.5 Veterinäramt 27.01.2021 

Abteilung 4.1 

Im Hause 

Lebensmittelüberwachung; 

hier: Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Widerspruchsverfahren Az. W 330/20 

Ihr Schreiben vom 14.01.2021 

Sehr sechrc 

mit Schreiben vom 14.01.2021 haben Sie uns die Stellungnahme von Herrn Farwig 

weitergeleitet. 

Unter Bezugnahme auf unsere Stellungname vom 16.12.2020 und die Stellungnahme von 

Herrn Farwig vom 12.01.2021 teilen wir Ihnen mit, dass wir bei unserer Rechtsauffassung 

bleiben. Das für uns zuständige Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat in einem 

vergleichbaren Eilverfahren die Erfolgsaussichten eines möglichen Hauptsacheverfahrens als 

offen angesehen. 

Ergebnis: 

Wir bleiben bei unserer Feststellung, dass dem Widerspruch nicht abgeholfen werden 

kann


